
  CHECKLISTE Handels- und 
Kooperations- 

abkommen 
zwischen der 
EU und dem 
Vereinigten 
Königreich 

EU-
Mitgliedstaat 

FREIER PERSONENVERKEHR 

 ‣ Abschaffung der Grenzkontrollen 

 ‣ Heimtierausweise

 ‣ Visumfreies Reisen (90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen) 

 ‣ Visumfreies Reisen (mehr als 90 Tage)

 ‣  Recht auf Arbeit, Studium, Leben in einem anderen EU-Land

 ‣ Abschaffung der Roaminggebühren 

WARENHANDEL

 ‣ Reibungsloser Handel 

 ‣ Keine Zollsätze und Kontingente

 ‣ Keine Zollförmlichkeiten 

 ‣  Keine Zoll- sowie gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Kontrolle 

 ‣ Keine Verfahren der Ursprungsbestimmungen 

 ‣ Fischereiabkommen

 ‣ Vorteile der internationalen Abkommen der EU 

BEZIEHUNGEN EU-VEREINIGTES KÖNIGREICH:
Große Veränderungen im Vergleich zu den Vorteilen  
der EU-Mitgliedschaft

Dezember 2020

  Besondere Bedingungen im Zusammenhang mit dem Handels- und Kooperationsabkommen  
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich



  CHECKLISTE Handels- und 
Kooperations- 

abkommen 
zwischen der 
EU und dem 
Vereinigten 
Königreich 

EU-
Mitgliedstaat 

HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN 

 ‣ Europäischer Pass für Finanzdienstleistungen

 ‣  Einfache Anerkennung von Berufsqualifikationen

LUFTVERKEHR

 ‣ Einheitlicher europäischer Luftraum, uneingeschränkte Freiheiten  

 ‣ Bilaterale Fünfte Freiheiten für Extra-EU-Luftfrachtverkehr 

STRASSENVERKEHR 

 ‣ Einheitlicher Verkehrsbinnenmarkt für Verkehrsunternehmer 

 ‣ Beförderungen im Dreiländerverkehr  

ENERGIE 

 ‣ Gemeinsamer Energiebinnenmarkt 

 ‣ Energiehandelsplattformen

EU-PROGRAMME 

 ‣ Zugang zu Erasmus 

 ‣ Zugang zu NextGenerationEU, SURE 

 ‣ Verschlüsseltes militärisches Galileo-Signal 

 ‣ Zugang zu Horizont Europa 

  Besondere Bedingungen im Zusammenhang mit dem Handels- und Kooperationsabkommen  
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich
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